
Baden-\üfärttemberg
MINISTERIUM DER JUSTIZ UND FUR EUROPA

Praktische Stud ienzeit
Gruppenausbildung bei der Justiz für Rechtsstudentin nen und -studenten im Frühjahr 2020

Die praktische studienzeit für Rechtsstudentinnen und -studenten kann im Frohjahr 2020 im Rahmen einer cruppenausbil-
dung bei tolgenden Gerichten und Staatsanwaltschaften abgeleistet werden:

Ausbildungsstelle Bewerbungsadresse voagesehener Zeitraum
Amtsgericht Freiburg 7909E Freiburg i.Br., Holzmarkt 2 02.03. bis 27.03.2020
Landgericht Freiburg 7909E Freiburg i.Br., Salzstraße '17 02.03. bis 27.O3.2020
Staatsanwaltschaft Freiburg 79114 Freiburg i.Br., Berliner Allee 1 02.03. bis 27.03.2020
Verwaltungsgericht Freiburg 79104 Freiburg, Habsburgerstraße 103 16.03. bis 10.04.2020
Landgericht Heidelberg 691 15 Heidelberg, Kurforsien-Anlage 15 '16.03: bis 10.O4.2020
Amtsgericht Karlsruhe 76131 Karlsruhe. SchlossDlatz 23 02.03. bis 27.O3.202O
Verwaltungsgericht Karlsruhe 76133 Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 1 02.03. bis 27.03.2020
Landgericht Konstanz 78462 Konstanz, Gerichtsgasse 15 02.03. bis. 27.O3.2020
Staatsanwaltschaft Konstanz 78462 Konstanz, Untere Laube 36 02.03. bis 27.03.2020
Amtsgericht Stuttgart 70190 Stuttgart, Haulfstraße 5 (am Neckartor) 02.03. bis 27.03.2020
Landgericht Stuttgart 70182 Stuttgart, Urbanstraße 20 02.03. bis 27.O3.2020
Staatsanwaltschaft Stuttgart 70190 Stuttgärt, Neckarstraße 145 02.03. bis 27.03.2020
Landg€rlcht Tübingen 72074 T0bingen, Doblerstraße '14 'l6.03- bis 10.04.2020
Staatsanwaltschaft TUbingen 72070 Tübingen, C h a rloltenstraße 19 09.03- biE 03.04.2020

Zll la ssu ngsgesuche sind bis spätestens siqbg-n Wochen vor Beqinn des P.aktikums bei den vorstehenden Ausbildungs-stellen unter der genannten Bewerbungsanschrift einzureichen. Oäi2utassLrngsgesuctl muss enthalten:

a) Vor- und Fam ilien name,

b) Ansch.ift (Straße, Postleitzahl und Wohnort). Telefonnummer und E-Mail.
c) Geburtstag und -ort,

d) besuchte Universität und zurzeit belegtes Semester;
e) Versicherung, dass es sich um keine Mehrfachbewerbung handelt

Zulassungsgesuche, die nach Ablauf der Meldetrist eingehen, können nu. in Ausnahmefällen im Rahmen der örflichenMöglichkeiten berücksichtigt werden.

Über die zulassung entscheidot die jeweilige Behöfde, die auch die erforderlichen weiteren Hinweise gabt. Mehrfachbewer-
bungen sind unzulässig. Es darf daher lediglich bei einer einzigen der ausgewiesenen Ausoitoungssii än um zulassung er-sucht werden und nicht bei mehreren der.aüsgewiesenen Ausbildungsstellen gleichzeitig. wer beieiner frutreren piakllsitren
Studienzeit im Rahmen der G.uppenausbildung nicht berücksichtigt wurde, ka-nn sich b;i derselben oder erner ancteren Aus-bildungsstelle erneut zur Gruppenausbildung anmelden.

Bei zu geringer Nachfrage wird die cruppenausbildung nicht durchgeführt.

Ein Anspruch auf Zulassung zur G ruppenausbild u ng odgr Zuteilung zu einer bestimmten Gruppe besteht nicht.

In der Gruppenausbildung werden abhängig von der Kapazität der reweiligen Ausbitdungsste e ieweils bis zu 35 Studentinnenund studenten zu einer Gruppe zusammengefassl und von einer Richterin/Staatsanwältin od;r einem Richter/Staatsanwalt
betreut. Die Ausbildung richtet sich nach einem von der Ausbild u ngsstelle erstellten Zeit- und Arbeitsplan. Die studentinnen
und Studenten sind zur regelmäßigen Teilnahme und intensiven Mitarbeit verpflichtet. wer dieser Ve;pflichtung nachkommt,erhält am Ende der Gruppenausbildung eine Bescheinigung, die ftirdie zulassung zur staatsprüfunö in der Ersten juristi-
schen Prüfung in Baden-wltrttemberg 

.als Teilnaciweis gemäß g 9 Abs. 1 Nr. z JÄero vorgelägt weiden kann. Vorsörglichwird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der vorlesungsfreien ieit auf die vorlesungszeit aär U-niversitit abzuste en isi, an
d_er die._Studentin/der Student eingeschrieben ist, ohne beurlaubt zu sein. Während d;r Gru ppena u sbildung darf keine Neben-tätigkeit ausgeübt werden.
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